
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die senatorin für Arbeit, soziales, Jugend und lntegration (sASJl)

und
Hans-Wendt.Stiftung

Am Lehester'Deich 17,28357 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 77 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, die die Hans-Wendt'Stiftung - im

folgenden Leistungserbringer genannt - im Modellprojekt ,,lntegrierten heilpädago-

gischen Tageserziehung von Grundschulkindern an Ganztagsschulen (IHTE) für

Kinder im Grundschulalter erbringt, die Anspruch auf Hilfe zur Erziehung gemäß $ 27

SGB Vlll haben.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem Modellprojekt ,,lnte-

grierte Heilpädagogische Tageserziehung von Grundschulkindern an Ganztags'

grundschulen (IHTE)". Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der

beigefügten Leistungsbeschreibung (Anlage 1 ) zu entnehmen.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrundeliegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.
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2.g Der Leistungserbringer erbringt Leistungen für Bedarfe, die den Förderbedarfsgruppen

(FBG) 1 und 2zugeordnet werden können (vgl. Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung).

2.4 Die Leistung wird an folgenden Standorten erbracht und hat folgende Platzzahlen:

Grundschule
Platzzahl

FBG 1

Plalzahl
FBG 2

Plalzzahl
qesamt

TamiÖlfken
Landskrona

Oslebshauser
Auf den Heuen

Parseval
PaulSinqer

Vahr
Alfred Faust
Robinsbalie
Sodenmatt

Gesamt

2.5 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach $ 30 Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuer{olgung eingeleitet worden

sind.

2.6 Nach S 8a SGB Vlll ist beiAnhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter verpflichtet dies, bei der

Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen

und / oder das zuständige Jugendamt zu informieren.

21 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.
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3. Leistungsentgelt

3.1 Für die Zeil ab dem 01.10.2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Ziffer 2. folgende Vergütung vereinbart:

Förderbedarfsqruppe Pro Kind und Monat

FBG 1 1.110,94€

FBG 2 2.1 €

3.2 Bei der Vergütung handelt es sich um eine Monatspauschale, mit der bei wirtschaftlicher

Betriebsführung alle für die Leistung notwendigen Personal-, Sach- ünd lnvestitionskos-

ten abgegolten sind.

3.3 Die Berechnungsgrundlagen der Monatspauschalen sind den beigefügten Kalkulations-

unterlagen (Anlage 2) zu entnehmen.

g.4 Die Vergütung wird für jeden voll in Anspruch genommenen Kalendermonat ab Auf-

nahme eines Kindes gezahlt. BeiAusscheiden oder Neuaufnahme eines Kinders inner-

halb eines Kalendermonats, erfolgt eine anteilige Abrechnung der Leistung nach Be-

suchstagen.

Der jeweils anzusetzende Tagessatz wird ermittelt auf der Basis von durchschnittlich

 Öffnungstagen und beträgt in der

Förderbedarfsgruppe Pro Kind und Tag

FBG f 57 74C

FBG 2 11 €

3.S Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine Kostenübernahmeerklärung seitens des

zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

3.6 Für Zeiten der Abwesenheit kann die vorgenannte Vergütung weiter erhoben werden,

wenn der Platz nachweislich freigehalten wird. Hinsichtlich der Abwesenheitsdauer, gel-

ten die unter $ 13 Berechnungsverfahren und Freihaltegeld des Bremischen Landesrah-

menvertrag nach $ 78 f SGB Vlll getroffenen Regelungen in analoger Form. Der Leis-

tungserbringer ist verpflichtet, bei Abwesenheit der leistungsberechtigten Person von

mehr als 14 Tagen, dem zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den

Beginn und die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit mitzuteilen.
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4, Qualitätsentwicklungsvereinbarung

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 78f SGB Vlll gelten ebenfalls für diese Leistung. Somit erfolgt auch die Be-

richterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung

(Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger

der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31. Märzalle zwei Jahre vorzulegen und gehen

gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitäts-

sicherung in Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergeb-

nisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf

das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt

werden.

4.2 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den Ein-

satz des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungs-

stufen, etc.) sowie der Fallzahten in einer Übersicht darstellt.

4.g Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort, Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-PrÜfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

. lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,

. Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

. Befragung von Leistungsberechtigten und anderen beteiligten Personen (wird im

Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-Manage-

ment und Leistungserbringer durchgefüht1).
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5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01 .10.20.2025 und wird mit ei-

ner Laufzeit von 10 Monaten, also bis zum 31 .07.2026, geschlossen. Sie endet zum

31.07 .2026 automatisch, da die Leistung zu diesem Datum beendet wird. Aus diesem

Grunde endet auch die Vergütungsvereinbarung zum 31.07.2026'

5.2 Bei Neu-Abschluss des TV-L, kann diese Vereinbarung zum Ende des Monats, in dem

der Neu-Abschluss ezielt wurde, von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist,

zumZwecke der Anpassung durch Neuverhandlung der Personalkosten, gekündigt wer-

den. Aufgrund des Tarifabschlusses veränderte Personalkosten sind mit geeigneten

Nachweisen zu belegen. lst ein pauschalierter Satz zur Steigerung der Personalkosten

mit den Verbänden der Leistungserbringer geeint, kommt dieser ohne Nachweise zur

Anwendung.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

0.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.
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Geschlossen: Bremen, im Oktober 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration (SASJI)

Leistungserbringer

Anlaqen:

Anlage 1 Leistu ngsbeschreibung,,Modell projekt I ntegrierte ischen Tagesezie-

hung von Grundschulkindern an Ganztagsschulen (IHTE)"

Anlage 2: Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.1O.2025 - 31.07.2026



Model!projekt

1. Art des Angebots Die lntegrierte Heilpädagogische Tageserziehung (IHTE) an

Ganztagsgrundschulen ist eine Hilfe zur Förderung und Er-

ziehung von Kindern im Grundschulalter im Sinne der $ 27

Abs. 3 SGB Vlll.

Durch die Leistung soll die Entwicklung und Erziehung von

Kindern gefördert und gestärkt, Benachteiligungen vermie-
den und mögliche Entwicklungsstörungen frühzeitig abge-
baut werden, um intensivere Hilfen voaubeugen oder diese
zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten/
Familien ist fester Bestandteil der IHTE mit dem Ziel derVer-
besserung und Stärkung der (Erziehungs-) Kompetenzen.

Die Leistung wird an ausgesuchten Ganztagsgrundschul-
standorten der Stadtgemeinde Bremen in enger Kooperation
mit einem Leistungserbringer erbracht. Die Plalzzahl pro

Ganztagsgrundschulstandort ist festgelegt.

2. Rechtsgrundlage $ 27 Abs. 3 SGB Vlll

3. Allgemeine Zielset-
zung

Ausgehend von den individuellen Bedarfen der Kinder und

ihrem jeweiligen Entwicklungsstand, erfolgt die Bearbeitung
der Problemlagen mit unterschiedlichen Methoden. lm Vor-
dergrund stehen dabei:

o Aufbau und Sicherung des familiären Bezugssystems
. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Fa-

milie durch Stärkung des Selbsthilfepotentials der
Kinder und ihrer Familie

. Verbesserung der psychosozialen Kompetenz der
Kinder

o Unterstützung bei der schulischen Entwicklung der
Kinder

. Weiterentwicklung der Gemeinschaftsfähigkeit der
Kinder

. Stärkung des Kommunikationsdreiecks: Eltern/ Kindi
Schule

4. Personenkreis Die IHTE richtet sich an Kinder ab dem Schuleintritt in der
Regel bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, längstens
bis zur Beendigung der vierten Klasse.

Die Kinder benötigen aufgrund ihrer Familien- und Lebenssi-
tuation Unterstützung bei der lntegration in die Schule und

dem sozialen Umfeld. Hierbei ist eine professionelle Beglei-
tung und Förderung durch einen Leistungserbringer erforder-
lich.

ln Einzelfällen kann die IHTE zusätzlich zu einer Hilfe zur Er-

ziehung bzw. Eingliederungshilfe nach $35a SGB Vlll bewil-
liqt werden

Abgestim mt am 25.06.2024



Die istLeistung keine rne zur derBearbeitungLese- Rechtschreibschwä che und(LRS I oder erner Re-chenschwäch e. ieS ersetzt keinen oderUnterricht andereschul isch en Maßnahmen z.B tem(wie poräre Lerngruppen,etc. ).

5. lnhalt der

Der Bedarf, sowie die zu erreichende nZieleund Kontakte zurFamitie, sind für den jeweitig"n einl"fäfl i, Hift"pirn;;:
s 36 sGB vilr bzw. in 

-der 
rortscrrreinunö'0". Hirfeplans fest-gelegt.

5.1 Unterku nft und
Raumkonzept

der Leistungserbring
stehen,

Der Ga rUndschnäagsg u lstandort stellt emdger Räumlichkeiten ln der Schule zur u dieVerfüg wäh rendng,
ausschung ließlich hm zur Verfügung

5.2 Die Verpfleg
gung.

ung ist nicht Gegenstand der Leistungserbrin-

5.3 Erzle Ihung Sozialpä-
eischdagog u-Betre

ung

lnhalt der Förderbedarfsgruppen (FBG):

FBG 1: lm Vorderorund steht die unterstützung der Kinder.
Tq 1 ist zu empfähten, wenn es il'; der Förderung ummindestens einen Förderbereich nunä"ri. g*emprarisch kanndies der Fat sein, wenn das zier JäiFoiderung ausschrieß-lich die Unterstützunq. u1d Förderung-bei der schulischen
.Entwicktung ist und äie Verbes;;;"ä ler psyclrosoziaten
Kompetenzen der Kinder im Vorouigüni steht. Eine Bera_tung der Erziehungsberechtigten i.i turlundteir der FBG 1.

Abgestimmt am 25.06.2024



schu lung der Leistung
schrä nkt setn Eine Mitarbeit der
IN der FBG 2 Vora ussetzung

Folgende Methoden können in der FBG 1 und in der FBG 2zum Einsatz kommen:
o Kreative Methoden' llfilT,'"'$"'"ä:B?:i""f":l',;;y"n'- bzw Geschick-

. Wahrnehmungs- undAufmerksamkeitstrainingr Tätigkeiten, die Handlungsplanung, Koordination undAusdauer erfordernr Method en zur Förderung sozialer und interaktiver Fä_higkeiten
o Methoden aus der Entwicklungsbegleitung. Elemente aus dem systeriJrf.,_iürungsorientierten

Ansatz
o Methoden zur Veranschaulichung von inneren pro_

zessen
o Gruppenarbeit

Folgende Zielsetzung sind von besonderer Bedeutung:o U-nterstützung bei der schulischen Entwicklu"ng derKinder
. Ziele der Eltern, mindestens Mitarbeito Förderung der persönlichkeitsentwicklung 

unter be-sonderer Berücksichtigung der Ressourcen. Aufbau bzw. Stärkung sozialer Kompetenzen und der
Komm un ikationsfä h igkeit.o Bearbeitung der Konfliktebenen in der Beziehung zuden Eltern

. Aufarbeitung und Bewältigung von schwierigen Le_benssituationen und f reignissäno Stabilisierung und Stärkung des Selbstwertgefühls
und der Beziehungsfähigkeii

. Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit

. Erwerb und Erprobung von HandlJngskompetenzen. Stärkung der elterlichen KompetenzJn
6. Personel le Ausstat-

tung

Sozialarbeiter: innen / Sozialpädagog: innen oderFach kräft e m it einer vergteicÄ naöö uuiirir,ution
Erzieher: innen oder pacfrfafte ,it 

"irä, 
vergleich_baren Qualifikation

Psycholog: innen (therapeutische Zusatzausbildung
wünschenswert)

a

a

a

Die wird durchLeistung Fach kräfte erbracht.
Zu den Fachkräften zählen

16. Fachlich e l-e itu undng
tnKoord ation umfasst die fach lich-pä-

rdin ation und uaO litätssicherung

Die Fachliche Leitu Koo nrding ation in derverfügt Regelbeu et nne fa Hochschul

Abgestimm t am 25.06.2024



7. Umfang der Leistung Die IHTE ist desGanäagssch ule.
Angebotes der

Der Leistungsumfang wird imlr.irfepranverfahren durch die in_hatttiche Zuordnuno iu einer pcirOäÄäJrrsgruppe 
(FBG) be_ll'rrl, Das Hitfepünverfahren k*;il;"rf weiteres an dasabgestimmte Verfahren oer Föroerlo,"riär"nr"n aus der Ver-gangenheit angepasst werden.

Die Anzahl der benötigten personatstellen zur Erbringung derLeistu ng wird nach roig gnoem-Fäää[;htüsset (Verhättn isMftarbeitende zu Anza-ht der kinJ;;iiläÄL"r"n,

Zu dem personalschlüssel 
von 1 zu 10 erhält jedes Kind imRahmen eines Eroänzungsmoduls 1,5 Stunden pro WocheU n te rstützu n g o u ön ein"i, F"iräni Äjä" spezifisch em

.Fachperson al 
.(2. B. esycholog : ir rä",'ään inderten pädagog :

]lnul,. qqruchheitpädagog: inäen oJ"i nrituroeitende mitvergteichbaren eualifikätiönenf.

FBG 2: Die Leistungserbringung erfolgt durch dreijähriga usg ebi rdete pa ch kiat" r iiH 
"är, 

r."n iä"or"n russ m it ei n emPersonatschtüsset von 1 zus (.ä. ö;;äpaoagog: innen o_der Mitarbeitende mit vergteicil;;;ffi tifikation ) sowie
y;iPsychotos: innen mit einem F*Ää"r."htüssetvon 

1

Der Anteil der psvcholog: innen kann innerhalb der Laufzeitdes hier beschrie'benen.LAT.Modelprojektes 
bis zu einemPersonatschtüsset uo.n 1,(u,16 b;i;;g;;. er oartleoocr,nicht höher sein ats der bisher G;;i;"e Anteit anPsychotog : in nen an g 91gn otrtäi'ää, r"irtungserbrin_gers des Schuljahres 2023/24.

FBG 1 und FBG 2 werden nicht an allen Ganztagsgrund_schutstandoften anoebo-ten lsierre Ärröär Die pratzzahr so-wie die Zuordn uns äur Eui;;i 
=r'ä"X?orderbedarfssrup_pen ist festgelegt (siehe nnfranj;. 
- --" '

Der rI er erstellt:

Abgestimm t am 25.06.2024



einen Trägerbericht alle 6 Monate

Die Leistung ist hinterregt mit 1g,4 öffnungstagen im Monat.Die Leistun g findet teimäise äu"Ä'i,iään'schurferien statt.

a

a

Heinen uandl n fürngspla das uHandl ngsplange-spräch 6nach bis 1 2 Wochen nach lnn derBeg Leis-tung

8.
An undlagen Ausstat-
tung

E nd der beh und m-werdenmungen Nutz- und enten f-avorgeh

I

10.

sie beinhartet ate mit der Leistungserbringung beiwirtschaft-licher Betriebsführung und sparsäm"n n rimereinsatz notwen-digen personat-, Saci_uÄJinveäiitiä"to*t"n und ist bezo_gen auf die effektive Arbeitszeit (d;;;; Abzug a'er Aus_fallzeiten).

Die Kinder aus dem,schurjahr 2023/24 haben einen Be_standsschutz, d.h.sie traoen'a;";;i;"h einen platz in einervorher zugewiesenen FBG fit;;;; #ilfuhr 2024/25 wenndie personensoroeberecntigi;n 
es,iürr;n"n. Dem Amt fürsoziale Dienste öotiegt oie l,1<igricir.äit 

"r.n bei Kindern mitBestandsschutz die r_äirtrng iJ'pltiä. ""

Die der anhanderfolgt von Monatssch pau-alen pro ruppe.

11. G
Das Mod istellprojekt itrnültisg nnBegi des s2024t25. Das dMo elp etnhatrojekt Lae bufzeit IS mZU EndedES uSch hreslja 2025/26 Das Modell WI rd dwähren derLaufzeit tn u2025 dn 2026 durch neei Begleitg ruppe evaluert.
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Leistungserbringer

1 FBG 2DRK

I 0 IDüsseldorfer 10 0 10
6 0 6I 0 I
3 0 3AWO

Buntentor 16 0 16

Tami ötrken 0 15 15Landskrona B 12 20
b 4 10Auf den

Heuen
7 5 12

Pa rseval 5 7 12Paul 0 6 6Vahr 6 5 11Alfred Faust 5 12 17
e 5 6 11Sodenmatt 0 6 6Petri

0 15 15Pfälzer 0 10 10
95 103 198

Übersicht der Ganztagsgrundschurstandorte 
und deren pratzzahren(ab dem,Schutjahr zai+izili -- 

v"e'erqr
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